
Volksbegehren über die  
Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge  
bei den Berliner Wasserbetrieben

Wortlaut des Volksbegehrens:

	 	 „Schluss mit Geheimverträgen – 	
Wir Berliner wollen unser Wasser zurück”	

	 	 „Gesetz für die vollständige Offenlegung von Geheimverträ-
gen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe“

	 	 § 1 
	 	 Offenlegungspflicht 
	 1. 	 Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden, die im Zusam-

menhang mit der Teilprivatisierung der Berliner Wasser-	
betriebe stehen und zwischen dem Land Berlin und den 
privaten Anteilseignern geschlossen worden sind, sind ge-
mäß § 2 dieses Gesetzes vorbehaltlos offen zu legen. 	
Satz 1 wie die folgenden Rechtsvorschriften gelten auch für 
zukünftige Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden.

	 2. 	 Von der Offenlegung ausgenommen sind personenspezi-
fische Daten natürlicher Personen.

	 3. 	 Das Vorliegen des Ausnahmevorbehalts des Absatzes 2 wird 
vom Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
festgestellt. Er ist berechtigt, die entsprechenden Daten zu 
schwärzen.

	 	 § 2
	 	 Bekanntmachungen
	 	 Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unmittelbar nach 

Abschluss der Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden im 
Amtsblatt für Berlin. Zusätzlich sind die Dokumente des 
Satzes 1 auf dem Eingangsportal des Beauftragten für 	
Datenschutz und Informationsfreiheit der Öffentlichkeit 	
zugänglich zu machen. Satz 1 und 2 gelten für bereits 	
abgeschlossene Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden 
entsprechend.

	 	 § 3
	 	 Zustimmungs- und Prüfungspflicht
	 	 Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden gemäß § 1 

dieses Gesetzes sowie Änderungen bereits bestehender 	
Verträge, die den Haushalt Berlins auch hinsichtlich mög-
licher zukünftiger Folgen im weitestgehenden Sinne berüh-
ren könnten, bedürfen der Zustimmung des Abgeordneten-
hauses von Berlin. Bestehende Verträge, Beschlüsse und 
Nebenabreden bedürfen einer eingehenden, öffentlichen 
Prüfung und öffentlichen Aussprache durch das Abgeord-	
netenhaus unter Hinzuziehung von unabhängigen Sach-	
verständigen. Für die Prüfung der Verträge ist dem Abge-
ordnetenhaus eine Frist von mindestens sechs Monaten 	
einzuräumen.

Name und Anschrift der Trägerin:  

Berliner Wassertisch
c/o GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Prenzlauer Allee 8 
10405 Berlin
Tel.: 030 - 44 33 91 44 

	 	 § 4
	 	 Unwirksamkeit
	 	 Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden, die nicht im Sinne 

dieses Gesetzes abgeschlossen und offen gelegt wurden, 
sind unwirksam. Bestehende Verträge sind unwirksam, 
wenn sie innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nicht offen gelegt werden.

	 	 § 5
	 	 Inkrafttreten
	 	 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Begründung zum Gesetzentwurf:

	 	 1999 wurden die Berliner Wasserbetriebe teilprivatisiert. 
Die Bürgerinitiative „Berliner Wassertisch“ stellt fest: Arbeits-
platzabbau, Schließung von Wasserwerken und ein starker 
Anstieg der Wasserpreise um fast 35 % sind die Folgen. 
Nach Auffassung der Bürgerinitiative liegt die entschei-
dende Ursache für diese Entwicklung in garantierten Ge-
winnen, die in Geheimverträgen zwischen dem Land Berlin 
und den Konzernen vereinbart worden sind.

	 	 Die Bürgerinitiative will mit dem Volksbegehren die Offen-
legung der Geheimverträge per Gesetz erreichen. Damit 
werden die Voraussetzungen für eine unabhängige und 
öffentliche Kontrolle geschaffen. Denn: Solange die Ge-
heimverträge bestehen bleiben, werden die Wasserpreise 
weiter steigen und die Berlinerinnen und Berliner müssen 
immer mehr bezahlen.

Amtliche Kostenschätzung: 

	 	 Die Kosten, die sich aus der Einführung einer Publizitäts-
pflicht ergeben, lassen sich nicht abschätzen.  

Kostenschätzung der Trägerin: 

	 	 Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Haushalt des 
Landes Berlin. 
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